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3.  Verlesung der Anklage

Nach § 243 III StPO verließt der Staatsanwalt den Anklagesatz. Durch die Verle-
sung sollen die Laienrichter und die Öffentlichkeit über den Inhalt der Anklage 
unterrichtet werden und die anderen Prozessbeteiligten sollen Gewissheit darü-
ber erlangen, worauf sie ihr Angriffs- und Verteidigungsvorbringen einzurich-
ten haben.1791 Der Inhalt der Anklage ergibt sich aus § 200 StPO. Üblicherweise 
besteht die Anklage aus einem konkreten und einem abstrakten Anklagesatz. 
Sie enthält außerdem die Bezeichnung der verletzten Strafvorschriften, die Auf-
zählung der Beweismittel, das wesentlichen Ergebnis der Ermittlungen und die 
Anträge, welche die Staatsanwaltschaft stellt.1792

Die Anklageschrift nimmt in einem Rechtsstaat deswegen gleich zwei wichtige 
Funktionen ein: Die Informationsfunktion der Anklage bedeutet, dass sie den 
Beschuldigten über die gegen ihn erhobenen Vorwürfe informiert und konkret 
bezeichnet, welcher Sachverhalt Gegenstand des Verfahrens ist.1793 Dies ist 
wichtig, damit sich der Angeklagte (und sein Verteidiger) bestmöglich auf die 
Verhandlung vorbereiten können. Die Umgrenzungsfunktion der Anklage be-
stimmt die sog. prozessuale Tat – und damit auch, ob z. B. wegen desselben Vor-
gangs noch einmal eine Anklage möglich ist oder welche Taten der Verjährung 
unterliegen.1794

Die Verlesung der Anklage geschieht in der Zaubererwelt ganz ähnlich und 
schon die Bezeichnung als „Anklage“ und der formale Vorgang dahinter spre-
chen dafür, dass es sich bei Harrys disziplinarischer Anhörung um einen Straf-
prozess handelt. Die Anklage wird in Harrys Fall – mangels Gewaltenteilung – 
vom Zaubereiminister in seiner Rolle als Ankläger und Vorsitzender Richter in 
Personeneinheit verlesen.1795 Die Anklage ähnelt dann jedoch überraschender-
weise stark den Anforderungen, welche die StPO an eine Anklageschrift stellt:

„Er [Anm. Fudge] zog ein Stück Pergament aus dem Stapel vor ihm, holte tief 
Luft und las laut: »Die Anklagepunkte gegen den Beschuldigten lauten wie 
folgt: Dass er wissentlich, absichtlich und in vollem Bewusstsein der Rechts-
widrigkeit seiner Handlungen – obwohl er zuvor bereits eine schriftliche Ver-
warnung des Zaubereiministeriums wegen eines ähnlichen Vorwurfs erhalten 
hatte – einen Patronus-Zauber in einem Muggelwohngebiet ausgeführt hat, 
in Gegenwart eines Muggels, am zweiten August um dreiundzwanzig Minuten 
nach neun, welches einen Verstoß gegen den Erlass zur Vernunftgemäßen Be-
schränkung der Zauberei Minderjähriger von 1875. Abschnitt C „darstellt und 

1791  Schneider, in: KK-StPO, § 243 Rn. 20; Arnoldi, in: MüKo StPO, § 243 Rn. 23.
1792  Der konkrete Anklagesatz schildert das Geschehen, also den Sachverhalt, der dem 

Angeklagten vorgeworfen wird. Im abstrakten Anklagesatz werden die Delikte wie-
dergegeben, gegen die der Angeklagte verstoßen haben soll, Gertler, in: BeckOK 
StPO, RiStBV 110 Rn. 16 ff.

1793  Schneider, in: KK-StPO, § 200 Rn. 31 ff.; Weitner/Schuster, in: JA 2014, S. 612 (613).
1794  Schneider, in: KK-StPO, § 200 Rn. 1, 35.
1795  Rowling, Harry Potter 5, Die Anhörung, S. 181.
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ebenso gegen Abschnitt 13 des Geheimhaltungsabkommens der Internationalen 
Zauberervereinigung.“1796

Diese Anklage besteht fast schon musterhaft aus einem konkreten und einem 
abstrakten Anklagesatz. Sie beschreibt, welcher Sachverhalt Harry vorgewor-
fen wird und führt dann aus, gegen welche Strafvorschriften dadurch verstoßen 
wurde. Die Anklageschrift erfüllt die Informationsfunktion, weil Harry genau 
weiß, was ihm vorgeworfen wird. Aber auch die Umgrenzungsfunktion wird ge-
wahrt, weil der genaue Rahmen der Anklage dadurch festgelegt wird, dass Zeit, 
Ort und die konkreten Umstände des vorwerfbaren Verhaltens genau bezeichnet 
werden.

Der Strafprozess der Reichsstrafprozessordnung von 1877 stellte einen Kom-
promiss zwischen Inquisitionsprozess und Anklageprozess dar. So hatte die An-
klageschrift damals noch eine deutlich geringere Bindungswirkung als heute. 
Das Gericht durfte – in den Grenzen des historischen Geschehens – von ihr ab-
weichen (§ 263 RStPO).1797

Im NS-Staat verkam die Anklageschrift immer mehr zu einer lästigen Formali-
tät. Insbesondere in politisch relevanten Prozessen. Oft beruhten diese Anklage-
schriften auf den Angaben der Gestapo, die von den Staatsanwaltschaften häufig 
ungeprüft übernommen wurden. Diese – aus heutiger Sicht – problematische 
„Verpolizeilichung“ wurde von den Nationalsozialisten genau umgekehrt ge-
deutet: Die „Tatsache, daß der kriminalpolizeiliche Schlußbericht oftmals von 
der Staatsanwaltschaft wörtlich in die Anklageschrift übernommen“ wird, sei 
ein Beweis dafür, mit welcher Sorgfalt die Polizei das Beweismaterial zusam-
menstelle, so Heydrich im Jahr 1939.1798 In Realität zeigte sich dadurch nur, wie 
groß die politische Einflussnahme durch die Gestapo auf die spätere Anklage 
und über die Stärkung der Staatsanwaltschaften auch durch das Reichsjustizmi-
nisterium war.

Die Anklageschriften der Reichsanwaltschaft vor dem Volksgerichtshof waren 
ab 1944 selten umfangreicher als zwei Seiten und schematisch verfasst. In den 
Anklageschriften in Strafverfahren wegen defätistischer Äußerungen gem. § 5 I 
Nr. 1 Kriegssonderstrafrechtsverordnung (KSSVO) hieß es laut Wilke beispiels-
weise nur lapidar, dass der jeweilige Angeschuldigte versucht habe, durch de-
fätistische Äußerungen den Selbstbehauptungswillen des deutschen Volkes zu 
zersetzen. Als Beweismittel wurde die Einlassungen des Angeklagten und des 

1796  Rowling, Harry Potter 5, Die Anhörung, S. 168.
1797  Schulz, Beiträge zur gesamten Strafrechtswissenschaft, S. 179.
1798  Zitiert nach: Gruchmann, Justiz im Dritten Reich, S. 597; noch weiter ging ein Justi-

ziar der Gestapo: „Die Umkehrung des früheren Verhältnisses zwischen der Polizei 
und der Staatsanwaltschaft ist bereits soweit gediehen, daß mit guten Gründen die 
Frage ernsthaft erwogen wird, ob nicht die Polizei, deren Kriminalbehörden bereits 
die Verbrechensverfolgung bis zu dem Augenblick, in dem die Anklage formuliert 
werden kann, durchführen, auch noch die Erhebung und Vertretung der Anklage 
übernehmen soll.“ Zitiert nach: Heuer, Geheime Staatspolizei, S. 117.
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Denunzianten angeführt.1799 Wilke kommt außerdem zu dem Ergebnis, dass ge-
rade bei kommunistischen Angeklagten vor dem VGH die Strafbarkeitsmerkma-
le durch die Staatsanwaltschaften in den Anklageschriften extrem weit ausgelegt 
wurden.1800

Als weiteres Beispiel für – nach heutigem Stand völlig unzureichende – An-
klageschriften führt Wilke den Prozess gegen die Geschwister Scholl und de-
ren Kameraden an, die nach der KSSVO angeklagt worden waren. Dabei fällt 
vor allem auf, dass die Anklageschrift auf „jedwede rechtliche Würdigung des 
Sachverhaltes“ verzichtet.1801 Hinsichtlich des Angeschuldigten Probst besteht 
die Anklageschrift nur aus zwei Sätzen. In der Anklageschrift wird nicht einmal 
differenziert, ob er Mittäter oder nur Gehilfen ist.1802

Damit wurde sowohl im magischen Recht als auch im Recht unter den Natio-
nalsozialisten an den Formalia einer Anklageschrift festgehalten. Die Anklage 
wurde jedoch – vor allem in politisch relevanten Prozessen – vom Staat stark be-
einflusst. Das zeigt sich beispielsweise dadurch, dass in Harrys Anklageschrift 
nur seine Verstöße erwähnt werden, während auf entlastende Tatsachen und Be-
weismittel überhaupt nicht eingegangen wird. Eine ähnliche Tendenz lässt sich 
in den Prozessen gegen die Weiße Rose erkennen.1803

Auf welche Art und Weise im magischen Recht damit vor dem Zaubergamot 
Anklage erhoben wird, war also schon lange vor der Machtergreifung Lord 
Voldemorts rechtsstaatlich höchst problematisch und lässt Ähnlichkeiten zum 
NS-Unrechtsregime erkennen. Insbesondere im Hinblick darauf, dass beide Jus-
tizapparate sehr viel Wert darauflegten, den äußeren Anschein des formal kor-
rekten Vorgehens und damit der Rechtsstaatlichkeit zu wahren.

1799  Wilke, Staatsanwälte, S. 195 ff.
1800  Wilke, Staatsanwälte, S. 190 f. Bei den Sachverhaltsschilderungen gab es faktisch nur 

zwei Anklagetypen: „Kommunisten sind Attentäter“ und „Kommunisten sind Ver-
schwörer“ (Lauf, der Volksgerichtshof, S. 166).

1801  Wilke, Staatsanwälte, S. 202.
1802  „1942 und 1943 in München, Augsburg, Salzburg, Wien, Stuttgart und Linz durch 

dieselbe Handlung gemeinschaftlich I. das hochverräterische Unternehmen mit Ge-
walt die Verfassung des Reiches zu ändern, vorbereitet zu haben, wobei die Tat […], 
2. darauf gerichtet war, die Wehrmacht zur Erfüllung ihrer Pflicht untauglich zu 
machen das Deutsche Reich gegen Angriffe auf seinen äußeren oder inneren Bestand 
zu schützen, 3. auf Beeinflussung der Massen durch Herstellung und Verbreitung von 
Schriften gerichtet war, II. im Inland es unternommen zu haben, während eines Krie-
ges gegen das Reich der feindlichen Macht Vorschub zu leisten und der Kriegsmacht 
des Reiches einen Nachteil zuzufügen, III. öffentlich den Willen des deutschen Volkes 
zur wehrhaften Selbstbehauptung zu lähmen und zu zersetzen gesucht zu haben.“ 
(zitiert nach: Wilke, Staatsanwälte, S. 202). 

1803  Die Verfasserin möchte durch derartige Vergleiche weder an dieser noch an anderer 
Stelle das Leiden der durch den NS-Staat kriminalisierten und ermordeten Menschen 
verharmlosen.


